
Gemeinde Wangerland                        

Sitzungsvorlage 
angelegt: 01.11.2017 Freigabe BM am: 

am:  
Vorlage Nr.:  

 Sachbearbeiter: 

Administrator 

 
 
10.11.2017 

 

I-074-2017 

Behandlung im: 

 

am: 

 

Öffentl.status: 

 Verwaltungsausschuss 

 

20.11.2017 

 

nicht öffentlich 

 Rat 

 

12.12.2017 

 

öffentlich 

  

Bezeichnung: 
 
Festsetzung der Angemessenheit von Entschädigungen nach § 138 Abs. 7 und 8 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

 
 

Stellungnahme der Fachabteilung 

 

Finanzielle Auswirkungen?      ja   nein 

 
Gesamtkosten 
derMaßnahme 
(ohne jährliche 
Folgekosten) 
ggf. unterteilt nach 
Jahren 

Direkte jährliche 
Folgekosten 
(z. B. Personal- und 
Bewirtschaftungsauf-
wendungen) 
 

Sonstige jährliche 
Folgekosten (insbes. 
Abschreibungen) 
 
 
 

Finanzierung 
 

 

Eigenanteil Zuschüsse 

  
         

  
         

  
         

Sonstige Anmerkungen: 

 
 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung?   ja   nein 
 
Falls ja, in welcher Art: 

 
 
 

Stellungnahme der Abteilung Finanzen 

 

Für die vorgesehene Maßnahme stehen Haushaltsmittel 
zur Verfügung:        ja   nein 
 
Eine Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen 
Auszahlungen ist möglich:      ja   nein 
 
Sonstige Anmerkungen:       

 



  

Gemäß § 138 Abs. 7 und 8 NKomVG und sind Vergütungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreterin oder Vertreter der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts an die Kommune abzuführen, soweit sie über das 
Maß einer angemessenen Entschädigung hinausgehen. Die Vertretung setzt für jede 
Vertretungstätigkeit die Höhe der angemessenen Entschädigung fest. Der Beschluss 
ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den gesetzlich erforderlichen Beschluss in 
der nachfolgenden Weise zu fassen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Als Maß einer angemessenen Entschädigung für die Tätigkeit als 
Vertreter/in der Gemeinde Wangerland in Unternehmen und 
Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 138 Abs. 
7 NKomVG (Gesellschafterversammlungen oder vergleichbare Organe) 
werden folgende Höchstbeträge festgesetzt: 
 

a) Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 
 

b) Diakonie-Sozialstation Wangerland gGmbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 
 

c) friesenenergie GmbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 
 

d) Wangerland Touristik GmbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 
 

e) Gemeindewerke Wangerland GmbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 
 

f) Verwaltungsgesellschaft Windenergie Wangerland mbH 
Gesellschafterversammlung bis zu 50,00 Euro pro Sitzung 

 
2. Als Maß einer angemessenen Entschädigung für die Tätigkeit von 

Abgeordneten als Mitglied in einem Aufsichtsrat und anderen Organen 
und Gremien in Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde 
Wangerland in der Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 138 Abs. 8 
NKomVG werden folgende Höchstbeträge festgesetzt 
 

a) Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH 
Aufsichtsrat bis zu 100,00 Euro pro Sitzung 

 
3. Darüber hinausgehende Entschädigungen sind an die Gemeinde 

Wangerland abzuführen. Die Abführung hat bis zum 31. März des 
nächsten Jahres zu erfolgen. 

 



  

4. Für alle übrigen Tätigkeiten als Vertreter/in der Gemeinde Wangerland 
gemäß § 138 NKomVG werden von den Unternehmen und Einrichtungen 
keine Aufwandsentschädigungen und keine Sitzungsgelder gezahlt. 
 

5. Neben einer angemessenen Entschädigung können den Vertreterinnen 
und Vertretern der Gemeinde Wangerland die durch die Wahrnehmung 
der Vertretungstätigkeit entstehenden Fahrt- und ggf. Reisekosten 
erstattet werden. Als Wegstreckenentschädigung ist dabei eine 
Entschädigung nach den Bestimmungen der Niedersächsischen 
Reisekostenverordnung (NRKVO) in der jeweils gültigen Fassung als 
angemessen anzusehen. 
 

6. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.  
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